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Geltendes Recht Vorlage des Regierungsrats vom 28. April 2026 

 Einführungsgesetz 
zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(EG AHVG) 

 Der Kantonsrat des Kantons Obwalden, 

 in Ausführung von Artikel 61 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 19461), 
gestützt auf Artikel 32 und 60 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 19682), 

 beschliesst: 

 I. 

 1. Organisation 

 Art.  1 
Rechtsform und Sitz 

 1 Unter der Bezeichnung „Sozialversicherungen Obwalden“ besteht eine selbststän-
dige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

 2 Der Sitz ist in Sarnen. 

 Art.  2 
Organisationseinheiten 

 1 Die Sozialversicherungen Obwalden gliedern sich in zwei Organisationseinheiten: 

 
1) SR 831.10 
2) GDB 101.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/831.10/de
http://gdb.ow.ch/data/101.0/de
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 a. die Ausgleichskasse Obwalden und 

 b. die IV-Stelle Obwalden. 

 2 Die Familienausgleichskasse Obwalden ist der Ausgleichskasse Obwalden als Un-
terorganisationseinheit angeschlossen. 

 Art.  3 
Aufgaben 

 1 Die Sozialversicherungen Obwalden vollziehen alle Aufgaben, die ihnen und den in 
Art. 2 dieses Gesetzes genannten Organisationseinheiten durch das Bundesrecht 
und das kantonale Recht übertragen werden. 

 2 Der Regierungsrat kann den Sozialversicherungen Obwalden mit Genehmigung der 
zuständigen Bundesbehörde weitere Aufgaben übertragen. 

 3 Soweit der Regierungsrat den Sozialversicherungen Obwalden Aufgaben überträgt, 
stellt er sicher, dass die Kosten, die durch die Erfüllung dieser Aufgaben entstehen, 
vollständig gedeckt werden. 

 Art.  4 
Koordination 

 1 Die Sozialversicherungen Obwalden koordinieren die Tätigkeiten ihrer Organisati-
onseinheiten. 

 2 Die Organisationseinheiten sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Im Übrigen neh-
men sie ihre Aufgaben unabhängig voneinander wahr. 

 Art.  5 
Organe 

 1 Organe der Sozialversicherungen Obwalden sind: 

 a. die Verwaltungskommission; 

 b. die Leiterin oder der Leiter; 

 c. die Revisionsstelle. 
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 Art.  6 
Verwaltungskommission 

 1 Die Verwaltungskommission ist das oberste Organ der Sozialversicherungen Ob-
walden. 

 2 Die Verwaltungskommission besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten und 
vier weiteren Mitgliedern. 

 3 Die Leiterin oder der Leiter der Sozialversicherungen Obwalden nimmt an den Sit-
zungen der Verwaltungskommission mit beratender Stimme teil. 

 Art.  7 
Wahl 

 1 Der Regierungsrat wählt auf die verfassungsmässige Amtsdauer die Präsidentin 
oder den Präsidenten und die vier weiteren Mitglieder der Verwaltungskommission. 
Im Übrigen konstituiert sich die Verwaltungskommission selbst. 

 2 Der Regierungsrat regelt in Ausführungsbestimmungen die Einzelheiten der Wahl, 
insbesondere das Wahlverfahren, die Wählbarkeitsvoraussetzungen, die Gewähr für 
eine einwandfreie Geschäftstätigkeit sowie die Unabhängigkeit. 

 Art.  8 
Aufgaben der Verwaltungskommission 

 1 Die Verwaltungskommission hat folgende Aufgaben: 

 a. übt die Verwaltungsaufsicht aus, soweit diese nicht dem Bund zusteht; 

 b. bestimmt die Organisation der Sozialversicherungen Obwalden; 

 c. erlässt die notwendigen Reglemente, insbesondere das Personalreglement, das 
Lohnreglement, das Geschäftsreglement und die Anlagenreglemente; 

 d. genehmigt, soweit an ihr, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht und ent-
scheidet über die Entlastung der Leiterin oder des Leiters der Sozialversicherungen 
Obwalden; 

 e. bestimmt die Revisionsstelle und nimmt deren Berichte zur Kenntnis; 

 f. stellt die Leiterin oder den Leiter an und legt dessen bzw. deren Lohn fest; 
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 g. stellt die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung an und legt deren Lohn fest; 

 h. erlässt ein Reglement für die Einzelheiten der Entschädigung der Präsidentin oder 
des Präsidenten und der Mitglieder der Verwaltungskommission, dabei orientiert sie 
sich am Behördengesetz3); 

 i. legt auf Antrag der Leiterin oder des Leiters die Höhe der Verwaltungskostenbei-
träge der Mitglieder an die Ausgleichskasse fest; 

 j. genehmigt den Stellenplan und die Stellenbewertung sowie die Festlegung der 
Lohnbänder; 

 k. kann in Einzelfällen Sonderprüfungen über die Organisation und die Administration 
anordnen; 

 l. genehmigt jährlich die Risikoliste und ordnet bei Bedarf Massnahmen an; 

 m. genehmigt jährlich den Umsetzungsstand des Qualitätsmanagements und ordnet 
bei Bedarf Massnahmen an; 

 n. genehmigt jährlich das interne Kontrollsystem und ordnet bei Bedarf Massnahmen 
an. 

 Art.  9 
Entschädigung 

 1 Der Regierungsrat legt die Höhe der jährlichen fixen Grundentschädigung der Ver-
waltungskommission fest. 

 Art.  10 
Aufsicht 

 1 Die Sozialversicherungen Obwalden erfüllen ihre Aufgaben unter direkter Aufsicht 
des Bundes gemäss dem anwendbaren Bundesrecht. 

 2 In Verwaltungsangelegenheiten und bei der Erfüllung von Aufgaben, die ihnen nach 
Art. 3 Abs. 2 dieses Gesetzes übertragen werden, unterstehen sie der Aufsicht der 
Verwaltungskommission, soweit die Aufsicht nicht dem Bund zusteht. 

 
3) GDB 130.4 
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 Art.  11 
Leiterin oder Leiter 

 1 Die Leiterin oder der Leiter der Sozialversicherungen Obwalden führt die Geschäfte 
und erfüllt alle Aufgaben, die nicht einem anderen Organ vorbehalten sind. 

 2 Die Leiterin oder der Leiter: 

 a. stellt das für die Erfüllung der Aufgaben erforderliche Personal an; 

 b. kann die Durchführung der Arbeitgeberkontrolle nach Art. 68b AHVG4) an eine aus-
senstehende Revisionsstelle übertragen; 

 c. ist verantwortlich für die jährliche Berichterstattung an den Regierungsrat und die 
Verwaltungskommission; die Berichterstattung an den Regierungsrat beschränkt 
sich auf die gestützt auf Art. 3 Abs. 2 dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben; 

 d. vertritt die Sozialversicherungen Obwalden nach aussen; 

 e. führt ein Risikomanagement- und Qualitätsmanagementsystem; 

 f. legt die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems fest. 

 Art.  12 
Geschäftsleitung 

 1 Der Geschäftsleitung gehören die Leiterin oder der Leiter der Sozialversicherungen 
Obwalden sowie die Bereichsleitenden der Organisationseinheiten Ausgleichskasse 
Obwalden und IV-Stelle Obwalden an. Die Verwaltungskommission regelt die Aufga-
ben der Geschäftsleitung in einem Reglement. 

 2 Die Leiterin oder der Leiter der Sozialversicherungen Obwalden hat den Vorsitz der 
Geschäftsleitung. 

 Art.  13 
Revisionsstelle 

 1 Die Revisionsstelle führt die Revision gemäss den Anforderungen des Bundes-
rechts durch und erstattet der Verwaltungskommission schriftlich Bericht. 

 
4) SR 831.10 

https://db.clex.ch/link/Bund/831.10/de
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 Art.  14 
Volkswirtschaftsdepartement 

 1 Das Volkswirtschaftsdepartement: 

 a. bereitet die Geschäfte des Kantonsrats, des Regierungsrats und der interkantona-
len Konferenzen vor; 

 b. erstattet Vernehmlassungen unter Mitwirkung der Sozialversicherungen Obwalden; 

 c. koordiniert zwischen der Sozialversicherungen Obwalden, den Departementen und 
der Staatskanzlei. 

 Art.  15 
Personal 

 1 Das gesamte Personal der Sozialversicherungen Obwalden wird privatrechtlich 
nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts5) angestellt. 

 2 Die Entlöhnung des Personals ist innerhalb des Leistungslohnbandes für vergleich-
bare Stellen in der Staatsverwaltung gemäss der Personalverordnung6) und den Aus-
führungsbestimmungen über die Stellenbewertung und Entlöhnung7) festzusetzen. 

 3 Das Personal wird bei der Vorsorgeeinrichtung versichert, die für die kantonale Ver-
waltung bestimmt ist. 

 2. Kosten, Haftung und Beiträge 

 Art.  16 
Verwaltungskosten der Ausgleichskasse 

 1 Die Ausgleichskasse erhebt von den angeschlossenen Mitgliedern Verwaltungskos-
tenbeiträge, die zusammen mit den ihr nach den Bundesvorschriften zustehenden 
Vergütungen und Zuschüssen ihre Verwaltungskosten decken. 

 Art.  17 
Haftung 

 
5) SR 220 
6) GDB 141.11 
7) GDB 141.111 

https://db.clex.ch/link/Bund/220/de
http://gdb.ow.ch/data/141.11/de
http://gdb.ow.ch/data/141.111/de
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 1 Der Kanton haftet weder für Verbindlichkeiten noch für allfällige Verwaltungskosten-
defizite der Sozialversicherungen Obwalden. Vorbehalten bleibt die Haftung für Schä-
den gemäss Art. 70 AHVG8). 

 2 Sofern der Kanton haftet, richtet sich das Rückgriffsrecht auf die verantwortlichen 
Organe oder das Personal der Sozialversicherungen Obwalden nach dem kantonalen 
Haftungsgesetz9). 

 Art.  18 
AHV-Mindestbeiträge 

 1 Über den Erlass der AHV-Mindestbeiträge gemäss Art. 11 Abs. 2 AHVG10) entschei-
det die Leitung nach Anhörung des Einwohnergemeinderats. 

 2 Die der Ausgleichskasse durch den Kanton zu entrichtenden AHV-Mindestbeiträge 
sind vollständig von der Wohnsitzgemeinde zu übernehmen. 

 3. Schlussbestimmungen 

 Art.  19 
Rechtsnachfolge 

 1 Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes erlangt die öffentlich-rechtliche Anstalt „Sozialver-
sicherungen Obwalden“ die Rechtspersönlichkeit. 

 2 Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen alle Aktiven und Passiven sowie Rechte 
und Pflichten der Ausgleichskasse Obwalden, der Invalidenversicherungs-Stelle Ob-
walden und der Familienausgleichskasse Obwalden von Gesetzes wegen auf die So-
zialversicherungen Obwalden über. 

 3 Die Ausgleichskasse Obwalden, die Invalidenversicherungs-Stelle Obwalden und 
die Familienausgleichskasse Obwalden verlieren mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ihre Rechtspersönlichkeit. 

 4 Wo im Bundesrecht oder kantonalen Recht die Ausgleichskasse, die IV-Stelle oder 
die Familienausgleichskasse Obwalden genannt werden, bezieht sich dies ab Inkraft-
treten dieses Gesetzes auf die entsprechenden Organisationseinheiten resp. Unteror-
ganisationseinheit innerhalb der Sozialversicherungen Obwalden. 

 
8) SR 831.10 
9) GDB 130.3 
10) SR 831.10 

https://db.clex.ch/link/Bund/831.10/de
http://gdb.ow.ch/data/130.3/de
https://db.clex.ch/link/Bund/831.10/de
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 Art.  20 
Spezialfinanzierungen 

 1 Vermögen, die aus zweckgebundenen Beiträgen stammen, sind bei der Überfüh-
rung in die Sozialversicherungen Obwalden weiterhin als zweckgebundene Spezialfi-
nanzierungen in gesonderten Fondsvermögen (Rechnungskreisen) zu verwalten. 

 2 Ihre Verwendung erfolgt nach Bundesrecht, eine Übertragung in das allgemein ver-
fügbare Vermögen der Sozialversicherungen Obwalden ist ausgeschlossen. 

 II. 

 1. 
Der Erlass GDB 141.11 (Personalverordnung [PV] vom 29. Januar 1998) 
(Stand 1. Januar 2025) wird wie folgt geändert: 

Art.  1 
Geltungsbereich 

 

1 Diese Verordnung regelt in Ergänzung des Staatsverwaltungsgesetzes das öffent-
lich-rechtliche Dienstverhältnis der Angestellten der Staatsverwaltung. 

 

2 Die Vorschriften dieser Verordnung gelten auch für das Personal des Kantonsspi-
tals und die Leitung der kantonalen Ausgleichskasse, soweit die Gesetzgebung oder 
die Anstellungsverträge keine abweichenden Vorschriften enthalten. 

2 Aufgehoben 

3 Der Regierungsrat kann für einzelne Verwaltungsbereiche abweichende, berufsbe-
dingte Ausführungsbestimmungen erlassen. 

 

 2. 
Der Erlass GDB 853.2 (Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversicherung [kELG] vom 25. Oktober 2007) 
(Stand 1. September 2023) wird wie folgt geändert: 

Art.  6 
Aufsicht und Durchführung 

 

1 Der Vollzug dieses Gesetzes wird unter der Aufsicht des Volkswirtschaftsdeparte-
ments der Ausgleichskasse Obwalden übertragen. 

1 Der Vollzug dieses Gesetzes wird unter der Aufsicht des Volkswirtschaftsdeparte-
mentsder Verwaltungskommission der AusgleichskasseSozialversicherungen Obwal-
den übertragen. 

http://gdb.ow.ch/data/141.11/de
http://gdb.ow.ch/data/853.2/de
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2 Die Einwohnergemeinden unterstützen den Kanton beim Vollzug des ELG. 2 Die Einwohnergemeinden unterstützen den Kantondie Sozialversicherungen Obwal-
den beim Vollzug des ELG. 

Art.  8 
Verwaltungskosten 

 

1 Der Kanton trägt die aus der Durchführung des ELG entstehenden Verwaltungskos-
ten nach Abzug der Beiträge des Bundes nach Art. 24 ELG. 

 

2 Der Regierungsrat legt auf Antrag der Ausgleichskasse die Höhe der Verwaltungs-
kosten fest. 

2 Der Regierungsrat legt auf Antrag der AusgleichskasseSozialversicherungen Ob-
walden die Höhe der Verwaltungskosten fest. 

 3. 
Der Erlass GDB 853.31 (Verordnung zum Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung vom 3. November 2011) (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

Art.  1 
Kantonale IV-Stelle 
a. Errichtung 

 

1 Unter der Bezeichnung „Invalidenversicherungs-Stelle Obwalden" wird eine kanto-
nale IV-Stelle als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit und Sitz in Sarnen errichtet. 

1 Unter der Bezeichnung „Invalidenversicherungs-Stelle Obwalden" wird Die IV-Stelle 
ist eine kantonale IV-Stelle als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit und Sitz in Sarnen errichtetOrganisationseinheit innerhalb der 
Sozialversicherungen Obwalden. 

Art.  2 
b. Aufgaben 

 

1 Die IV-Stelle vollzieht alle Aufgaben, die ihr die Bundesgesetzgebung über die Inva-
lidenversicherung11)) überträgt. 

 

2 Der Regierungsrat kann: 2 Der Regierungsrat kann: durch Verwaltungsvereinbarung einzelne Aufgaben an die 
IV-Stelle eines anderen Kantons übertragen. 

a. durch Verwaltungsvereinbarung einzelne Aufgaben an die IV Stelle eines andern 
Kantons übertragen oder 

a. Aufgehoben 

b. der kantonalen IV-Stelle weitere sachverwandte Aufgaben zuweisen. b. Aufgehoben 

 
11) Art. 57 IVG und Art. 41 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung IVV, SR 831.201 

http://gdb.ow.ch/data/853.31/de
https://db.clex.ch/link/Bund/831.201/de
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3 Die Kosten für übertragene kantonale Aufgaben gehen zu Lasten des Kantons. 3 Aufgehoben 

4 Die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung12) gelten sinngemäss, soweit diese Verordnung nicht 
besondere Vorschriften enthält. 

 

Art.  3 
Regierungsrat 

Art.  3 Aufgehoben 

1 Der Regierungsrat stellt die Leiterin oder den Leiter der IV-Stelle mit einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag an. 

 

Art.  4 
Zuständiges Departement 

Art.  4 Aufgehoben 

1 Das zuständige Departement übt in personeller und organisatorischer Hinsicht die 
Aufsicht aus, soweit sie nicht den Bundesorganen übertragen ist. 

 

Art.  5 
Leitung 

Art.  5 Aufgehoben 

1 Die Leitung der IV-Stelle und der kantonalen Ausgleichskasse wird in Personalunion 
wahrgenommen. 

 

2 Sie ist als geschäftsführendes Organ verantwortlich für die Organisation und die 
Führung der IV-Stelle, soweit diese Aufgaben nicht einem andern Organ übertragen 
sind. Ihr obliegt insbesondere: 

 

a. die Anstellung des Personals;  

b. der Verkehr mit den Bundes-, Durchführungs- und Spezialstellen sowie mit den 
Versicherten. 

 

3 Die Leitung und das Personal sind beim Vollzug der Bundesgesetzgebung über die 
Invalidenversicherung13) unabhängig von der kantonalen Verwaltung. 

 

Art.  6 
Rechtsmittel 

 

 
12) GDB 853.1 
13) SR 831.2 

http://gdb.ow.ch/data/853.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/831.2/de
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1 Gegen Verfügungen der IV-Stelle kann beim Verwaltungsgericht Beschwerde erho-
ben werden. 

 

2 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der Verordnung über das Ver-
waltungsgerichtsverfahren14). Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Bundesge-
setzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts15) sowie Art. 69 IVG. 

 

3 Zur Beurteilung von Streitigkeiten im Sinne von Art. 27bis IVG ist das Schiedsge-
richt gemäss Art. 67a des Gesetzes über die Gerichtsorganisation16) zuständig. 

3 Zur Beurteilung von Streitigkeiten im Sinne von Art. 27bis27quinquies IVG ist das 
Schiedsgericht gemäss Art. 67a des Gesetzes über die Gerichtsorganisation17) zu-
ständig. 

 4. 
Der Erlass GDB 857.1 (Gesetz über die Familienzulagen [kFamZG] vom 
29. Mai 2008) (Stand 1. Januar 2021) wird wie folgt geändert: 

Art.  2 
Anwendbare Familienzulagenordnung 

 

1 Die Unterstellung unter dieses Gesetz richtet sich nach Bundesrecht.  

2 Die Familienausgleichskasse Obwalden kann mit anderen Kantonen oder ausser-
kantonalen Familienausgleichskassen für die Unterstellung von Zweigniederlassun-
gen abweichende Regelungen vereinbaren. 

2 Die Familienausgleichskasse Obwaldenöffentlich-rechtliche Anstalt „Sozialversiche-
rungen Obwalden“ kann mit anderen Kantonen oder ausserkantonalen Familienaus-
gleichskassen für die Unterstellung von Zweigniederlassungen abweichende Rege-
lungen vereinbaren. 

Art.  6 
Familienausgleichskasse Obwalden 

 

1 Unter dem Namen „Familienausgleichskasse Obwalden“ besteht eine kantonale Fa-
milienausgleichskasse als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlich-
keit und Sitz in Sarnen. Ihre Führung ist der Ausgleichskasse Obwalden übertragen. 

1 Unter dem Namen „Familienausgleichskasse Obwalden“ besteht eine kantonale Die 
Familienausgleichskasse als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersön-
lichkeit und Sitz in Sarnen. Ihre Führung Obwalden ist eine Unterorganisationseinheit 
der Ausgleichskasse innerhalb der Sozialversicherungen Obwalden übertragen. 

2 Die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung (EG zum AHVG)18) kommen, soweit das vorliegende 
Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, sinngemäss zur Anwendung. 

 

 
14) GDB 134.14 
15) SR 830.1 
16) GDB 134.1 
17) GDB 134.1 
18) GDB 853.1 

http://gdb.ow.ch/data/857.1/de
http://gdb.ow.ch/data/134.14/de
https://db.clex.ch/link/Bund/830.1/de
http://gdb.ow.ch/data/134.1/de
http://gdb.ow.ch/data/134.1/de
http://gdb.ow.ch/data/853.1/de
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3 Der Familienausgleichskasse Obwalden obliegt die Kontrolle über die Unterstellung 
der Arbeitgeber und der Selbstständigerwerbenden. Sie ist Verbindungsstelle bei in-
ternationalen Verhältnissen. Sie kann Abrechnungsstellen anerkennen. 

 

Art.  9 
Aufsicht 

 

1 Das Volkswirtschaftsdepartement ist die kantonale Aufsichtsbehörde. 1 Das VolkswirtschaftsdepartementDie Verwaltungskommission der Sozialversiche-
rungen Obwalden ist die kantonale Aufsichtsbehörde. 

2 Die Bestimmungen über die Revisionsstelle richten sich nach dem EG zum AHVG.  

3 Die Leitung der Familienausgleichskasse Obwalden erstattet dem Volkswirtschafts-
departement jährlich Bericht und unterbreitet die Jahresrechnung zur Genehmigung. 

3 Die Leitung der FamilienausgleichskasseSozialversicherungen Obwalden erstattet 
dem Volkswirtschaftsdepartementder Verwaltungskommission jährlich Bericht und 
unterbreitet die Jahresrechnung zur Genehmigung. 

Art.  11 
Zulagen für Erwerbstätige 

Art.  11 
Zulagen für ErwerbstätigeFinanzierung der Zulagen 

1 Die Zulagen für die Erwerbstätigen werden durch die diesem Gesetz unterstellten 
Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden gemeinsam finanziert. Der Beitragssatz 
beträgt höchstens 3,0 Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens. 

 

2 Die Familienausgleichskassen legen die Höhe des Beitragssatzes fest. Er darf für 
Arbeitgeber und Selbstständigerwerbende nicht unterschiedlich sein. Die Familien-
ausgleichskassen berücksichtigen dabei ihren Bedarf für die Familienzulagen, für die 
Äufnung der Schwankungsreserven, für die Deckung der Verwaltungskosten sowie 
für allfällige Zahlungen an den Lastenausgleich. 

 

3 Der Regierungsrat legt den Beitragssatz für die Familienausgleichskasse Obwalden 
fest. 

 

 5. 
Der Erlass GDB 921.41 (Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über 
die Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern 
vom 26. Oktober 1954) (Stand 1. August 2007) wird wie folgt geändert: 

Art.  1 

 
 

http://gdb.ow.ch/data/921.41/de
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1 Der kantonalen Ausgleichskasse werden die Aufgaben übertragen, die sich aus 
dem Vollzug des Bundesgesetzes über die Familienzulagen für landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer und Bergbauern ergeben. 

1 Der kantonalen Ausgleichskasse öffentlich-rechtlichen Anstalt „Sozialversicherun-
gen Obwalden“ werden die Aufgaben übertragen, die sich aus dem Vollzug des Bun-
desgesetzes über die Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Berg-
bauernin der Landwirtschaft ergeben. 

2 Die Aufsicht über den Vollzug obliegt dem Volkswirtschaftsdepartement. 2 Die Aufsicht über den Vollzug obliegt dem Volkswirtschaftsdepartementder Verwal-
tungskommission der Sozialversicherungen Obwalden. 

Art.  2 

 
 

1 Die kantonalen und eidgenössischen Erlasse über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung finden beim Vollzug der Vorschriften über Familienzulagen für landwirt-
schaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern sinngemässe Anwendung. 

1 Die kantonalen und eidgenössischen Erlasse über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung finden beim Vollzug der Vorschriften über Familienzulagen für landwirt-
schaftliche Arbeitnehmer und Bergbauernin der Landwirtschaft sinngemässe Anwen-
dung. 

 III. 

 Der Erlass GDB 853.1 (Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung [EG AHVG] vom 25. Januar 2002) 
wird aufgehoben. 

 IV. 

 Dieses Gesetz bedarf der Genehmigung durch den Bund. Der Regierungsrat be-
stimmt, wann dieses Gesetz in Kraft tritt. Er kann es gestaffelt in Kraft setzten. Das 
Gesetz unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 Sarnen, .... 

 Im Namen des Kantonsrats: 
Der Ratspräsident: 
Der Ratssekretär: 

 

http://gdb.ow.ch/data/853.1/de

